Müssen PP/KJP dem Finanzamt Patientennamen offen legen?

Die juristische Beraterin der PKN, Frau Dr. Rüping, behandelt diese Frage an Hand des folgenden Falles:

Der Fall:

Ein Psychotherapeut hat sich in seiner Praxis einen besonderen Behandlungsraum für spezielle Therapiesitzungen eingerichtet und will die Kosten für die Einrichtung steuerlich geltend machen. Das Finanzamt zweifelt an, dass in diesem Raum Patienten behandelt werden und fordert im Rahmen einer Überprüfung die Angabe von mindestens 10 Patientennamen und -anschriften, um bei diesen Auskünfte darüber einzuholen, ob sie in diesem speziellen Raum überhaupt behandelt werden und falls ja, in welchem Umfang im Vergleich zu den anderen Praxisräumen.

Die Frage:

Kann das Finanzamt von einem Psychologischen Psychotherapeuten oder einem Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten die Offenlegung von Namen und Anschrift seiner Patienten verlangen, um von diesen Auskünfte darüber einzuholen, ob sie in einem eigens dafür geschaffenen Raum behandelt werden?

Die Antwort

Zwar trifft die am Verfahren Beteiligten und andere Personen nach § 93 Abs. 1 Satz 1 Abgabenordnung 1977 (AO 1977) die Pflicht, der Finanzbehörde die zur Feststellung eines für die Besteuerung erheblichen Sachverhalts erforderlichen Auskünfte zu erteilen. Außerdem hat der Steuerpflichtige nach § 200 AO 1977 bei der Feststellung der für die Besteuerung maßgeblichen Sachverhalte mitzuwirken und dabei insbesondere Auskunft zu erteilen und Urkunden zur Prüfung vorzulegen. Jedoch steht den Psychotherapeuten ein Auskunftsverweigerungsrecht zum Schutz ihrer Berufsgeheimnisse nach § 102 Abs. 1 Nr. 3 c AO 1977 zu. 

Zur Bestimmung des Umfangs des Zeugnisverweigerungsrechtes können die Grundsätze heran-gezogen werden, die zu dem mit § 102 AO 1977 weitestgehend gleichgestalteten § 53 Abs. 1 der Strafprozessordnung (StPO) entwickelt worden sind (Bundesfinanzhof, Urteil vom 14.05.2002, Az.: IX R 31/00). Das Zeugnisverweigerungsrecht umfasst unmittelbar bei der Berufsausübung anvertraute oder bekannt gewordene Tatsachen. Unter anvertrauten Tatsachen versteht man unter Verlangen oder stillschweigender Erwartung der Geheimhaltung schriftlich oder mündlich mitgeteilte Tatsachen. In der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs und des Bundesfinanzgerichts ist anerkannt, dass sich die Befugnis der Zeugnisverweigerung auch auf die Identität des Patienten bezieht. Nach den Ausführungen des Bundesfinanzhofs im oben genannten Urteil schützt das Gesetz mit dem besonderen berufstypischen Vertrauensverhältnis gerade auch das Bestehen eines Beratungsverhältnisses selbst. 

Das Verschwiegenheitsrecht besteht gegenüber jedermann, auch gegenüber anderen Behörden. 

Durch die Mitteilung der Patientennamen würde sich der Psychotherapeut nach § 203 Abs. 1 Nr. 2 Strafgesetzbuch (StGB) strafbar machen. Nach dieser Vorschrift wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft, wer unbefugt ein fremdes Geheimnis, namentlich ein zum persönlichen Lebensbereich gehörendes Geheimnis oder ein Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis, offenbart, das ihm als Berufspsychologe mit staatlich anerkannter wissenschaftlicher Abschlussprüfung anvertraut worden oder sonst bekannt geworden ist. Befugt handelt nur der, dessen Handlung durch Gesetz oder Einwilligung des betroffenen Patienten gerechtfertigt ist. Vorliegend trifft das gesetzliche Verbot des § 203 Abs. 1 StGB mit §§ 93, 200 AO 1977 aufein-ander. In derartigen Fällen der Pflichtenkollision ist zu entscheiden, welche der beiden Pflichten – die zu Schweigen oder die zu Offenbaren – die höherwertige ist. Hier erscheint die Schweigepflicht als höherwertig. Zum einen wird mit der Weitergabe der Tatsache der Behandlung der Patient wesentlich beeinträchtigt. Zum anderen kann dem Ermittlungsauftrag des Finanzamtes durch die Weitergabe anonymisierter Daten hinreichend Rechnung getragen werden. Letzteres hat auch der Bundesfinanzhof im oben zitierten Urteil festgestellt.

Einzuräumen ist, dass dies von den Finanzämtern anders gesehen wird. Nach den Ausführungen von Kiesecker, in: Rieger, Handbuch des Arztrechts, Ordnungsnummer 4740, Rn. 119 vertreten die Finanzämter die Auffassung, dass Ärzte weder nach § 203 Abs. 1 Nr. 1 StGB noch nach § 102 Abs. 1 Nr. 3c AO 1977 noch nach der Berufsordnung gehindert seien, Namen und Anschrift eines Patienten in steuerrechtlichen Verfahren zu offenbaren, zumal diese Daten in der Sphäre der Finanzverwaltung gegen missbräuchliche Nutzung in besonderem Maße gesetzlich geschützt seien. Ferner beruft sich die Finanzverwaltung darauf, dass der Grundsatz der Gleichmäßigkeit der Besteuerung gegenüber dem Geheimhaltungsinteresse des Patienten Vorrang zukomme. Die Finanzbehörden sind deshalb der Auffassung, dass die Einsichtnahme in ärztliche Unterlagen, die den Namen des Patienten enthalten, zulässig ist, soweit sich die Unterlagen auf die Wiedergabe der finanziellen Beziehung zwischen Arzt und Patient beschränken. Diagnosen oder ähnliches seien nur mit Zustimmung des Patienten oder nach Anonymisierung einsehbar.

Diese Auffassung wird in der Fachliteratur jedoch weitgehend abgelehnt (Kiesecker, in: Rieger, Handbuch des Arztrechts, Ordnungsnummer 4740, Rn. 120; Schlund, in: Laufs/Uhlenbruck, Handbuch des Arztrechts, 2. Auflage 1999, § 75 Rn. 26). Auch dort ist man der Auffassung, dass der Name des Patienten das Behandlungsverhältnis dokumentiert, damit Auskunft über den Gesundheitszustand gibt und demzufolge vom Auskunftsverweigerungsrecht umfasst ist (Kiesecker, in: Rieger, Handbuch des Arztrechts, Ordnungsnummer 4740, Rn. 120). Narr, Ärztliches Berufsrecht Rn. B 229 führt unter Verweis auf eine Entscheidung des OLG Bremen sogar aus, dass die Anfrage einer Polizeibehörde nach Personalien und nach Inanspruchnahme einer Behandlung nicht in jedem Fall sondern nur bei Verdacht schwerer Straftaten einen Offenbarungsgrund darstellt.

Letzteres zeigt jedoch, dass auch Konstellationen denkbar sind, in denen die Schweigepflicht zurücktreten muss. Dies ist zum Beispiel dann der Fall, wenn der Arzt seine Honorarforderung gegen den Patienten gerichtlich geltend machen muss. Würde man ihn hier auf seine Schweigepflicht verweisen, bestünde keinerlei Möglichkeit, das Honorar bei Zahlungsverweigerung des Patienten einzufordern. 

Vom AG Köln wurde jüngst entscheiden, dass der Arzt, über dessen Vermögen das Insolvenzverfahren eröffnet wurde, dem Insolvenzverwalter gegenüber zur Angabe der Patientendaten verpflichtet ist (AG Köln, Beschl. v. 04.11.2003, Az.: 71 IN 25/02, GesR 2004, S. 31). Gesetzliche Grundlage dieser Entscheidung ist § 97 Insolvenzordnung (InsO), welcher den Insolvenzschuldner (hier den Arzt) zur Auskunft und Mitwirkung verpflichtet. Dieser Konstellation ist jedoch weniger mit dem Eingangsfall vergleichbar als mit dem Fall, dass der Arzt selbst sein Honorar gerichtlich geltend machen muss, schließlich steht der Insolvenzverwalter ja auch im Lager des Arztes. 

Das AG Köln hebt in seinem zitierten Beschluss aber auch ausdrücklich hervor, dass es Fälle gibt, in denen allein die Preisgabe der Namen schwerwiegende Nachteile für die Patienten nach sich zieht und der Arzt somit zur Verschwiegenheit verpflichtet ist.

Die Aktualität der aufgeworfenen Frage zeigt sich – in etwas anderer Version – anhand einer aktuellen Entscheidung des Bundesfinanzhofes vom 26.02.2004, Az: IV R 50/01. Danach können Rechtsanwälte die erforderlichen Angaben zu Teilnehmern und Anlass einer Bewirtung in der Regel nicht unter Berufung auf die anwaltliche Schweigepflicht verweigern.

In dem vom BFH zu entscheidenden Fall hatte ein Rechtsanwalt Bewirtungskosten geltend gemacht und den Bewirtungsanlass mit Geschäftsbesprechung, Akquisitionsbesprechung und Mandatsbesprechung angegeben. Das Finanzamt erkannte nur einen Bruchteil der Kosten an und lehnte den Rest mit dem Argument ab, der Bewirtungsanlass sei zu allgemein angegeben gewesen. Klage und Revision des Rechtsanwaltes blieben erfolglos.

Rechtsgrundlage der Entscheidung ist § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 2 Satz 2 EStG. Danach hat der Steuerpflichtige zum Nachweis der Höhe und der betrieblichen Veranlassung der Bewirtung Ort, Tag, Teilnehmer und Anlass der Bewirtung sowie die Höhe der Aufwendungen schriftlich anzugeben.

Das ist nach den zutreffenden Ausführungen des BFH unproblematisch in den Fällen möglich, in denen die anwaltliche Schweigepflicht nicht betroffen ist, so zum Beispiel bei allgemeinen Geschäftsessen oder Akquisitionsgesprächen.

Nach den Ausführungen des BFH soll die Verpflichtung zur Weitergabe allerdings auch in den Fällen der Mandantenbesprechungen gelten. Im Rahmen der oben bereits aufgezeigten Abwägung wird der Grundsatz der gleichmäßigen Besteuerung vom BFH höher gewichtet als das Recht des Mandanten auf informationelle Selbstbestimmung. Tragendes Argument der Entscheidung des BFH ist die Annahme, dass der Rechtsanwalt sich bei der Weitergabe des Mandantennamens in der vorliegenden Konstellation nicht nach § 203 Abs. 1 Nr. StGB strafbar macht, vielmehr durch die konkludente Einwilligung des Mandanten gerechtfertigt sei. Diese konkludente Einwilligung konstruiert der BFH über folgenden Gedankengang: Jeder Mandant, der sich von einem Rechtsanwalt zum Essen einladen lässt, muss sozialadäquat davon ausgehen, dass der Rechtsanwalt die Bewirtungsaufwendungen als Betriebsausgaben steuerlich geltend macht und zu diesem Zweck die notwendigen Mitteilungen an das Finanzamt macht. Nimmt der Mandant gleichwohl die Einladung an, so willigt er nach dem Gedankengang des BFH in die Weitergabe der Daten ein.

Diesen tragenden Umstand der Entscheidung kann man sicherlich mit gewichtigen Gründen auch anders beurteilen, als dies der BFH getan hat. Auf die eingangs geschilderte Konstellation dürfte er jedenfalls nicht übertragbar sein. Man kann sicher nicht so argumentieren, dass jeder Patient, der sich zur Behandlung in einen (neu geschaffenen) Behandlungsraum begibt, damit in die Weitergabe seiner persönlichen Daten an das Finanzamt einwilligt.

Die aktuelle Entscheidung des BFH zeigt jedoch, dass in jedem Fall eine einzelfallbezogene Abwägung erforderlich ist.

Die sicherste Möglichkeit der Rechtfertigung der Weitergabe der Namen wäre in jedem Fall die Einwilligung des jeweiligen Patienten. Soweit diese nicht vorliegt, ist zu prüfen, ob im Einzelfall die Interessen des Patienten an der Geheimhaltung das Auskunftsinteresse der Behörde überwiegen. Ist dies der Fall, kann der Psychotherapeut allenfalls anonymisierte Daten weitergeben. 

Im Falle eines Auskunftsverlangens des Finanzamtes in der oben geschilderten Konstellation dürfte die Weitergabe anonymisierter Daten ausreichen. 

In Zweifelsfällen oder wenn die jeweilige Behörde mit Behörde mit Repressalien droht, emp-fiehlt sich die Inanspruchnahme anwaltlicher Hilfe.
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